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Wie in den Beiträgen Videoverhandlungen im Zivilprozess und Die digitale Verhandlung im 
internationalen Gerichtsprozess gezeigt, stellt die COVID-19-Pandemie die Justiz in allen 
betroffenen Ländern vor neue Herausforderungen. Die meisten Termine für mündliche 
Verhandlungen werden verschoben, nur die dringendsten Verhandlungen finden statt. 
Videoverhandlungen sind in Deutschland zwar möglich (§ 128a ZPO). Allerdings setzt dies voraus, 
dass das jeweilige Gericht über die notwendige technische Ausstattung verfügt, was bislang nicht 
flächendeckend der Fall ist. Außerdem bestehen bei Richtern – oft aufgrund mangelnder 
praktischer Erfahrung – noch vielfach Bedenken, ob und inwieweit auch umfangreichere 
Vernehmungen von Zeugen oder Sachverständigen auf diesem Weg ordnungsgemäß 
durchgeführt werden können.  

In Schiedsverfahren hingegen werden moderne Kommunikationsmittel im Rahmen von 
mündlichen Verhandlungen schon länger eingesetzt. Diese Erfahrungen werden jetzt zur 
Durchführung von sog. virtuellen mündlichen Verhandlungen genutzt. Dieser Beitrag gibt einen 
Überblick zu der aktuellen Praxis. 

Organisatorische Umstellungen bei den Schiedsinstitutionen 

Die meisten Schiedsinstitutionen haben sehr kurzfristig auf die neue Situation im 

Zusammenhang mit dem Coronavirus reagiert. Ungeachtet eventueller Lockdowns werden 

Verfahren weiter administriert, wobei die Klageeinreichung sowie die gesamte sonstige 

Kommunikation weitgehend elektronisch stattfinden. Erfahrungsgemäß werden die derzeitigen 

Umstände bei Fristverlängerungsanträgen großzügig berücksichtigt. 

Verhandlungen per Videokonferenz 

Ob eine mündliche Verhandlung durchgeführt wird, entscheiden in Schiedsverfahren 

grundsätzlich die Parteien. Sie können auch darauf verzichten. Solange Reise- und 

Ausgangsbeschränkungen gelten, kann für die mündlichen Verhandlungen auf Videokonferenzen 

ausgewichen werden. Bereits vor der Corona-Krise war es in der Praxis üblich, einzelne Zeugen 

oder Sachverständige, die nicht oder nur schwer an der mündlichen Verhandlung persönlich 

teilnehmen konnten, per Video- oder Telefonkonferenz zu vernehmen.  

http://hoganlovells-blog.de/2020/03/31/disputes-in-times-of-crisis-corona-und-zivilverfahren/
http://hoganlovells-blog.de/2020/04/06/corona-zivilverfahren-die-digitale-verhandlung-im-internationalen-gerichtsprozess/
http://hoganlovells-blog.de/2020/04/06/corona-zivilverfahren-die-digitale-verhandlung-im-internationalen-gerichtsprozess/
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Regelmäßig können die Parteien gemeinsam entscheiden, ob sie eine Verhandlung persönlich 

oder per Videokonferenz durchführen wollen. Ansonsten steht es im Ermessen des 

Schiedsgerichts, ob es eine sog. virtuelle Verhandlung anordnet. In einigen Schiedsregeln ist dies 

ausdrücklich vorgesehen. Regelmäßig ist davon auszugehen, dass eine solche virtuelle 

Verhandlung zulässig und ausreichend ist, um beispielsweise das rechtliche Gehör zu wahren. 

Diese Frage ist nach den geltenden Schiedsregeln sowie dem Prozessrecht des vereinbarten 

Schiedsortes und gegebenenfalls des Staates, in dem vollstreckt werden soll, zu beurteilen. 

Der Schiedsort, also der Ort, an dem das Verfahren rechtlich angesiedelt ist, ist nicht davon 

abhängig, ob, wie und wo eine mündliche Verhandlung durchgeführt wird. 

In vielen Fällen bieten die Institutionen technische Unterstützung für ein virtuelles Hearing an, 

z.B. durch eigene spezielle Online-Plattformen, und haben Protokolle mit Hinweisen und 

Anregungen zum praktischen Vorgehen erstellt. 

Die Einzelheiten zum Einsatz technischer Lösungen und die praktische Durchführung der 

Verhandlung sollten die Parteien und das Schiedsgericht rechtzeitig klären. Wichtig ist, dass die 

technischen Voraussetzungen bei allen Beteiligten vorhanden sind und dass man sich vorab über 

die "Spielregeln" einigt, damit die Parteien gleichbehandelt werden und ein ordnungsgemäßer 

Verfahrensablauf sichergestellt ist.  

Hogan Lovells hat ein Protokoll für virtuelle mündliche Verhandlungen entwickelt, das als 

Standard in Schiedsverfahren verwendet werden kann. 

Ein Überblick zu den Schiedsregeln und dem Umgang einiger Schiedsinstitutionen mit der 

Corona-Krise findet sich hier. 

 
  

https://www.hoganlovells.com/en/publications/hogan-lovells-protocol-for-the-use-of-technology-in-virtual-international-arbitration-hearings
https://f.datasrvr.com/fr1/220/66243/Hogan_Lovells_Schiedsverfahren_und_mündliche_Verhandlungen_in_Zeiten_des_Corona-Virus_-_Tabelle_Schiedsinstitutionen.pdf?cbcachex=524125
https://f.datasrvr.com/fr1/220/66243/Hogan_Lovells_Schiedsverfahren_und_mündliche_Verhandlungen_in_Zeiten_des_Corona-Virus_-_Tabelle_Schiedsinstitutionen.pdf?cbcachex=524125
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Fazit 

Die Corona-Pandemie stellt die Konfliktlösung durch staatliche Gerichte und Schiedsgerichte vor 

neue Herausforderungen. Die Schiedsgerichtsbarkeit bietet bereits seit längerem erprobte flexible 

Lösungen, gerade für die Durchführung von mündlichen Verhandlungen. 

Streben beide Parteien eines Konflikts eine zügige Entscheidung an und ist in den betroffenen 

Ländern nicht absehbar, ob und wann die ordentlichen Gerichte wieder uneingeschränkt ihre 

Arbeit aufnehmen können, bietet es sich an, sich auf die Durchführung eines Schiedsverfahrens 

ad hoc zu einigen. Eine derartige Vereinbarung können die Parteien jederzeit treffen, auch nach 

Vertragsschluss, nach Entstehung der Streitigkeit und sogar dann, wenn bereits ein 

Gerichtsverfahren anhängig ist. Gleichzeitig empfiehlt es sich aus unserer Erfahrung, auch zu 

prüfen, ob entsprechende Streitigkeiten nicht durch alternative Streitbeilegungsmechanismen, 

wie z.B. eine Mediation, beigelegt werden können. Damit kann unter Umständen eine schnelle 

und unbürokratische Lösung gefunden werden, die es erlaubt, sich wieder auf die gerade in 

Krisenzeiten für das eigene Unternehmen wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren.  
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